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Antrag - Austritt der Stadt Cottbus aus dem "Trink- und Abwasserzweck-
verband  Cottbus Süd-Ost" 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stadt Cottbus erklärt ihren Austritt aus dem „Trink- und Abwasser-
zweckverband Cottbus Süd-Ost“ gemäß § 16 Abs. 1 StabG zum 
31.12.2007. 
Die Stadt Cottbus hat gemäß § 66 Brandenburgisches Wassergesetz die 
Pflicht zur Abwasserbeseitigung. 
Die Gemeinde Kiekebusch des Amtes Neuhausen/Spree ist durch das 
Zweite Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform vom 24.03.2003 
(GVBl. I S. 68) in die kreisfreie Stadt Cottbus eingegliedert worden. 
Das Landesverfassungsgericht hat mit der Entscheidung vom 10.03.2005 
die Verfassungsmäßigkeit der Eingliederung der Gemeinde Kiekebusch in 
die kreisfreie Stadt Cottbus festgestellt. 
Die Stadt Cottbus ist Rechtsnachfolgerin der eingegliederten Gemeinde 
Kiekebusch.  
Die Gemeinde Kiekebusch ist seit dem 5. November 1992 Mitglied des 
„TAZ Cottbus Süd-Ost“. 
Mit der Eingliederung der Gemeinde Kiekebusch in die Stadt Cottbus erfül-
len im Gebiet der Stadt Cottbus zwei Aufgabenträger die Pflicht zur Ab-
wasserbeseitigung. Dies führt zu höherem Verwaltungsaufwand und zur 
Ungleichbehandlung der Anschlussnehmer innerhalb der Stadt Cottbus. 
Mit dem Austritt der Stadt Cottbus aus dem „TAZ Cottbus Süd-Ost“ wird die 
Pflicht zur Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2008 durch die Stadt Cott-
bus selbst wahrgenommen. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Karin Rätzel 
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